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Pflege-Info-DienstPflege-Info-Dienst

� Pflegeberatung des
Märkischen Kreises

� Uli Berger
Dipl.-Sozialarbeiter

� Matthias Kortwittenborg
Dipl.-Sozialarbeiter

� Kreishaus II, Sozialamt
Bismarckstrasse 17
58762 Altena

� Pflege-Info-Telefon:
02352  966-7777

� Internet:
www.maerkischer-kreis.de

� E-Mail:
u.berger@maerkischer-kreis.de



Stadt Iserlohn
Tel.: 02371 217-2071
Isabelle Storkmann

Stadt Lüdenscheid
Tel.: 02351 17-2222

Susanne Zarges

Märkischer Kreis
Tel.: 02352 966-7777

Ulrich Berger
 Matthias Kortwittenborg

Pflegeberatung im MKPflegeberatung im MK



So finden Sie uns in AltenaSo finden Sie uns in Altena



Die PflegeberatungDie Pflegeberatung

� Bei Fragen zum Thema Pflege und
Pflegebedürftigkeit informiert im MK der
Pflege-Info-Dienst.

� Die Beratung ist trägerunabhängig und
gebührenfrei. Sie richtet sich an Pflegebe-
dürftige, von Pflegebdürftigkeit bedrohte
Menschen, Angehörige und Organi-
sationen.



Die PflegeberatungDie Pflegeberatung
informiert und berät über:informiert und berät über:

� Leistungen der
Pflegeversicherung

� Was ist zu tun bei Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit?

� Was ist bei einer Antragstellung
zu beachten?

� Wie finanziere ich die Pflege?
� Wer pflegt, wenn die

Pflegeperson verhindert ist?



...Die Pflegeberatung...Die Pflegeberatung
informiert und berät über:informiert und berät über:

� Dienste im Märkischen Kreis
� Welche Dienste sind in meiner Nähe?

� Welche ambulanten Pflegedienste helfen?
� Wo finde ich behinderten- bzw. altengerechte

Wohnungen und ggf. ein Alten- und Pflegeheim?

� Wohnraumanpassung

� Welche Hilfsmittel/Alltagshilfen gibt es?
� Wer bietet finanzielle Unterstützung?



Begriff der PflegebedürftigkeitBegriff der Pflegebedürftigkeit

Personen, die auf Dauer infolge
Krankheiten oder Behinderungen für die
gewöhnlichen und regelmässig   wieder-
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des
täglichen Lebens in erheblichem oder
höherem Maße der Hilfe bedürfen.

(aus § 14 SGB XI)



Stufen der PflegebedürftigkeitStufen der Pflegebedürftigkeit

� Stufe I
Grundpflege mehr als 45 Min. - 1 x tägl

� Stufe II
Grundpflege mindestens 2 Std. - 3 x tägl.

� Stufe III
Grundpflege mindestens 4 Std. - rund-um-die-Uhr

                            (vgl. § 15 SGB XI)



Vorbereitung auf die Begutachtung
� Der Pflegende sollte beim “Begutachtungstermin”

anwesend sein.
� Es ist sinnvoll, für einen gewissen Zeitraum alle Pflege-

tätigkeiten und die dafür benötigten Zeiten in einem
“Pflegetagebuch” festzuhalten.

� Zu den Hilfeleistungen zählt nicht nur die Übernahme einer
Verrichtung durch die Angehörigen. Unterstützung,
Anleitung, Beaufsichtigung, wiederholtes Auffordern und
Erinnern im Rahmen einer Pflegeverrichtung sind ebenfalls
zu berücksichtigen.
Der Gutachter muss den zeitlichen Bedarf für “aktivierende
Pflege” ermitteln.

� Die zeitlichen Richtwerte für einzelne Pflegeverrichtungen
sind lediglich Anhaltsgrößen.



WelcheWelche
Tätigkeit wirdTätigkeit wird
berücksichtigt?berücksichtigt?

Verrichtung Min Max
Körperpflege

Waschen
Ganzkörper 20 25
Oberkörper 8 10
Unterkörper 12 15
Hände / Gesicht 1 2

Duschen 15 20
Baden 20 25
Zahnpflege 5 5
Kämmen 1 3
Rasieren 5 10
Darm- und Blasenentleerung

Wasserlassen 3 3
Stuhlgang 3 6
Richten der Bekleidung 2 2
Wechseln von Windeln nach 
Wasserlassen 4 6
Wechseln von Windeln nach 
Stuhlgang 7 10
Wechseln kleiner Vor-lagen 1 2
Wechseln des Urinbeutels 2 3
Wechseln des Stomabeutels 3 4



Verrichtung Min Max
Ernährung

Mundgerechte Zubereitung 2 3
Orale Aufnahme 15 20
Sondenkost 15 20

Mobilität
Aufstehen/Zu-Bett-Gehen

Aufstehen/Zu-Bett-Gehen 1 2
Umlagern 2 3

An-/Auskleiden
Ankleiden gesamt 8 10
Ankleiden Ober/Unterkörper 5 6
Entkleiden gesamt 4 6
Entkleiden Ober/Unterkörper 2 3

Gehen 4 5
Stehen 1 2
Treppensteigen 10 15
Verlassen/Wiederaufsuchen der 
Wohnung

Zeit-Zeit-
korridorekorridore
Teil IITeil II



Wir informieren auch über:Wir informieren auch über:

� Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

� Entlastende Hilfen

� Hausnotruf

� Pflegehilfsmittel

� betreutes Wohnen



Senioren-Senioren-
TelefoneTelefone



HausnotrufHausnotruf



Alltags-HilfenAlltags-Hilfen



......
BadezimmerBadezimmer



Lifter Lifter - Typen- Typen



Lifter Lifter - Typen, Teil II- Typen, Teil II



Leistungen monatlichLeistungen monatlich
bei häuslicher Pflegebei häuslicher Pflege

Pflegegeld Sachleis tung

Stufe I 205 € 384 €
Stufe II 410 € 921 €
Stufe III 665 € 1.432 €



Anhebung der LeistungenAnhebung der Leistungen



Dynamisierung der LeistungenDynamisierung der Leistungen

� Alle 3 Jahre sollen die Leistungen der
Pflegeversicherung angepasst werden

� erstmals 2015 (3 Jahre nach der letzten,
schrittweisen Erhöhung)



Weitere Leistungen derWeitere Leistungen der
PflegekassenPflegekassen

� Wohnungsanpassungen: je Maßnahme bis zu 2557 €

� zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel:    31 €

� Hausnotruf            monatlich                   17,90 €
                                         Anschluss einmalig     10,23 €

�  Pflegebedürftige mit erheblichen allgemeinen 
    Betreuungsbedarf:  je Kalenderjahr     460 €



PflegeleistungsPflegeleistungs --
ergänzungsgesetzergänzungsgesetz ,  ,  § 45a SGB XI§ 45a SGB XI

� Für Pflegebedürftige mit demenzbedingten
Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen

� Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz
(erheblicher Bedarf an allgemeiner
Beaufsichtigung und Betreuung)



§ 45a SGB XI§ 45a SGB XI

� tätlich oder verbal aggressives Verhalten

� im situativen Kontext inadäquates Verhalten
� Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und

seelischen Gefühle oder Bedürfnisse
wahrzunehmen

� unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches

� Verkennen oder Verursachen gefährdender
Situationen

� unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen
Gegenständen



§ 45a SGB XI       § 45a SGB XI                           2/32/3

� Störungen der höheren Hirnfunktionen, die zu
Problemen bei der Bewältigung von sozialen
Alltagsleistungen geführt haben

� Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus
� Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation

bei therapeutischen oder schützenden
Maßnahmen



§ 45a SGB XI       § 45a SGB XI                           3/33/3

� Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu
planen und zu strukturieren

� Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates
Reagieren in Alltagssituationen;

� ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert
emotionales Verhalten;

� zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit,
Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit
aufgrund einer therapieresistenten Depression



� Eine einzelne Person ist mit der Betreuung
”rund um die Uhr” überfordert.

� Wer die eigenen Leistungsgrenzen missachtet
schadet dem/r Kranken.

� Zur Entspannung feste Erholungszeiten schaffen.

� Langjährige Freunde oder Nachbarn der/s Kranken
ermutigen, sich bei der Pflege zu beteiligen.

Als Pflegende / Pflegender
für eigene Entlastung sorgen



• Oft suchen pflegende Angehörige erst nach

Entlastungsmöglichkeiten, wenn das Wasser ihnen

”bis zum Hals” steht. Dann erweist sich die Suche a ber

als zusätzlicher Stressfaktor, der kaum noch verkra ftet

werden kann.

• Hinzu kommt, das je früher der/die Kranke sich dara n

gewöhnt, von mehrere Personen Hilfe zu erhalten,

desto leichter nimmt er/sie auch an.

Frühzeitig um
Entlastung kümmern



Das Internetportal zum Thema
Pflege im Märkischen Kreis

PflegeAtlasPflegeAtlas  II II



InternetInternet

� Zunehmende Akzeptanz des Medium Internet
bei den Angehörigen pflegebedürftiger
Menschen

� Niedrigschwellig / anonym

� Kundenfreundlichkeit
(Informationen auch außerhalb von
Sprechzeiten)













Leistungen monatlichLeistungen monatlich
bei stationärer Pflegebei stationärer Pflege
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Kostenarten stationäre PflegeKostenarten stationäre Pflege



Vielen Dank fürVielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!Ihre Aufmerksamkeit!


